
Sozialgesetzbuch Nr. 4 (SGB IV) 
  Auszug 

 

 

 § 7 
(1a) Ist für Zeiten einer Freistellung von der Arbeitsleistung Arbeitsentgelt fällig, das mit einer 
vor oder nach diesen Zeiten erbrachten Arbeitsleistung erzielt wird (Wertguthaben), besteht 
während der Freistellung eine Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt, wenn 
1. die Freistellung auf Grund einer schriftlichen Vereinbarung erfolgt und 
2. die Höhe des für die Zeit der Freistellung und des für die vorausgegangenen zwölf 

Kalendermonate monatlich fälligen Arbeitsentgelts nicht unangemessen 
voneinander abweichen und diese Arbeitsentgelte 325 Euro übersteigen. 

 Beginnt ein Beschäftigungsverhältnis mit einer Zeit der Freistellung, gilt Satz 1 Nr. 2 mit der 
Maßgabe, dass die Höhe des für die Zeit der Freistellung und des für die Zeit der 
Arbeitsleistung, mit der das Arbeitsentgelt später erzielt werden soll, monatlich fälligen 
Arbeitsentgelts nicht unangemessen voneinander abweichen darf und diese Arbeitsentgelte 
325 Euro übersteigen müssen. Eine Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt besteht während 
der Zeit der Freistellung auch, wenn die Arbeitsleistung, mit der das Arbeitsentgelt später 
erzielt werden soll, wegen einer im Zeitpunkt der Vereinbarung nicht vorhersehbaren 
vorzeitigen Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses nicht mehr erbracht werden kann. 
Die Vertragsparteien können beim Abschluss der Vereinbarung nur für den Fall, dass 
Wertguthaben wegen der Beendigung der Beschäftigung auf Grund verminderter 
Erwerbsfähigkeit, des Erreichens einer Altersgrenze, zu der eine Rente wegen Alters 
beansprucht werden kann, oder des Todes des Beschäftigten nicht mehr für Zeiten einer 
Freistellung von der Arbeitsleistung verwendet werden können, einen anderen 
Verwendungszweck vereinbaren. Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht für Beschäftigte, auf die 
Wertguthaben übertragen werden.  
(1b) Die Möglichkeit eines Arbeitnehmers zur Vereinbarung flexibler Arbeitszeiten gilt nicht 
als eine die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber begründende 
Tatsache im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 des Kündigungsschutzgesetzes.  
 

§ 7d Insolvenzschutz 
(1) Die Vertragsparteien treffen Vorkehrungen, die der Erfüllung der Wertguthaben 
einschließlich des auf sie entfallenden Arbeitgeberanteils am 
Gesamtsozialversicherungsbeitrag bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers dienen, soweit 
1. ein Anspruch auf Insolvenzgeld nicht besteht und 
2. das Wertguthaben des Beschäftigten einschließlich des darauf entfallenden 

Arbeitgeberanteils am Gesantsozialversicherungsbeitrag einen Betrag in Höhe des 
Dreifachen der monatlichen Bezugsgröße und der vereinbarte Zeitraum, in dem das 
Wertguthaben auszugleichen ist, 27 Kalendermonate nach der ersten Gutschrift 
übersteigt; in einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrages in einer 
Betriebsvereinbarung kann ein von dem Dreifachen der monatlichen Bezugsgröße 
abweichender Betrag des Wertguthabens und ein von 27 Kalendermonaten 
abweichender Zeitraum vereinbart werden. 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung gegenüber dem Bund, einem Land oder einer 
juristischen Person des öffentlichen Rechts, bei der das Insolvenzverfahren nicht zulässig 
ist. 
(3) Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten alsbald Über die Vorkehrungen zum 
Insolvenzschutz in geeigneter Weise schriftlich zu unterrichten, wenn Wertguthaben die in 
Absatz 1 Nr. 2 genannten Voraussetzungen erfüllen.  
 

§ 8 SGB IV Befreiung von der Versicherungspflicht 
(1) Auf Antrag wird von der Versicherungspflicht befreit, wer versicherungspflichtig wird 
1.  wegen Erhöhung der Jahresarbeitsentgeltgrenze, 
1a.  durch den Bezug von Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe oder Unterhaltsgeld (§ 5 
Abs. 1 Nr. 2) und in den letzten fünf Jahren vor dem Leistungsbezug nicht gesetzlich 
krankenversichert war, wenn er bei einem Krankenversicherungsunternehmen versichert ist 
und Vertragsleistungen erhält, die der Art und dem Umfang nach den Leistungen dieses 
Buches entsprechen, 
2.  durch Aufnahme einer nicht vollen Erwerbstätigkeit nach § 2 des 
Bundeserziehungsgeldgesetzes während der Elternzeit; die Befreiung erstreckt sich nur auf 
die Elternzeit, 
3.  weil seine Arbeitszeit auf die Hälfte oder weniger als die Hälfte der regelmäßigen 
Wochenarbeitszeit vergleichbarer Vollbeschäftigter des Betriebes herabgesetzt wird; dies gilt 
auch für Beschäftigte, die im Anschluß an ihr bisheriges Beschäftigungsverhältnis bei einem 
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anderen Arbeitgeber ein Beschäftigungsverhältnis aufnehmen, das die Voraussetzungen 
des vorstehenden Halbsatzes erfüllt; Voraussetzung ist ferner, daß der Beschäftigte seit 
mindestens fünf Jahren wegen Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze 
versicherungsfrei ist, 
4.  durch den Antrag auf Rente oder den Bezug von Rente oder die Teilnahme an einer 
berufsfördernden Maßnahme (§ 5 Abs. 1 Nr. 6, 11 oder 12), 
5.  durch die Einschreibung als Student oder die berufspraktische Tätigkeit (§ 5 Abs. 1 
Nr. 9 oder 10), 
6.  durch die Beschäftigung als Arzt im Praktikum, 
7.  durch die Tätigkeit in einer Einrichtung für Behinderte (§ 5 Abs. 1 Nr. 7 oder 8). 
(2) Der Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Versicherungspflicht bei der 
Krankenkasse zu stellen. 2 Die Befreiung wirkt vom Beginn der Versicherungspflicht an, 
wenn seit diesem Zeitpunkt noch keine Leistungen in Anspruch genommen wurden, sonst 
vom Beginn des Kalendermonats an, der auf die Antragstellung folgt. 3 Die Befreiung kann 
nicht widerrufen werden. 
 


